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B.  SONSTIGE BESCHLÜSSE 

 1. Beschlüsse ohne Überweisung an einen Haupt-
ausschuss 

54/401. Organisation der vierundfünfzigsten Tagung 

 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 17. September 1999 verab-
schiedete die Generalversammlung auf Grund der im ersten Be-
richt des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlungen14 eine 
Reihe von Bestimmungen betreffend die Organisation der vier-
undfünfzigsten Tagung. 

 Auf ihrer 33. Plenarsitzung am 11. Oktober 1999, unter 
Hinweis darauf, dass sie auf ihrer 3. Plenarsitzung am 17. Sep-
tember 1999 beschlossen hatte, den zehnten Jahrestag des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes am Vormittag 
des 15. November 1999 (Montag) zu begehen, beschloss die 
Generalversammlung auf Vorschlag des Präsidenten, den Jah-
restag am Vormittag des 11. November 1999 (Donnerstag) zu 
begehen. 

54/402. Annahme der Tagesordnung und Zuweisung der 
Tagesordnungspunkte 

 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 17. September 1999 nahm die 
Generalversammlung auf Grund der im ersten Bericht des Prä-
sidialausschusses enthaltenen Empfehlungen15 die Tages-
ordnung16 und die Zuweisung der Tagesordnungspunkte17 für 
die vierundfünfzigste Tagung an. 

 Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung 
auf Grund der im ersten Bericht des Präsidialausschusses ent-
haltenen Empfehlung18, die Behandlung des Punktes "Frage der 
madagassischen Inseln Glorieuses, Juan de Nova, Europa und 
Bassas da India" zurückzustellen und ihn in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

 Auf ihrer 33. Plenarsitzung am 11. Oktober 1999 beschloss 
die Generalversammlung auf Grund der im zweiten Bericht des 
Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung19, den Zusatzge-
genstand "Gewährung des Beobachterstatus in der Generalver-
sammlung an die Gemeinschaft der portugiesischsprachigen 
Länder" in die Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

 Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung 
auf Grund der im zweiten Bericht des Präsidialausschusses ent-
haltenen Empfehlung20, einen weiteren Unterpunkt mit dem Ti-
tel "Zuordnung Südafrikas zu der in Ziffer 3 c) der Resolu-
tion 43/232 der Generalversammlung genannten Gruppe von 
 
14 A/54/250 und Korr.1, Ziffern 5-42. 
15 Ebd., Ziffern 56 und 63. 
16 A/54/251. 
17 A/54/252 und Korr.1. 
18 A/54/250 und Korr.1, Ziffer 48. 
19 A/54/250/Add.1, Ziffer 1. 
20 Ebd., Ziffer 2. 

Mitgliedstaaten" als einen Unterpunkt des Tagesordnungs-
punkts 151 in die Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen und ihn dem Fünften Ausschuss zuzuwei-
sen. 

 Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloss die General-
versammlung auf Grund der im zweiten Bericht des Präsidial-
ausschusses enthaltenen Empfehlung21 und unter Hinweis dar-
auf, dass sie den Tagesordnungspunkt 101 a) "Operative Ent-
wicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten Nationen" dem 
Zweiten Ausschuss zugewiesen hatte, diesen Punkt ebenfalls 
unmittelbar im Plenum zu behandeln, mit der Maßgabe, dass 
nur die Frage betreffend die Weiterverfolgung des Weltkinder-
gipfels im Plenum behandelt werden würde. 

 Auf ihrer 44. Plenarsitzung am 1. November 1999 be-
schloss die Generalversammlung auf Vorschlag des Generalse-
kretärs22, in Abweichung von der entsprechenden Bestimmung 
der Regel 40 ihrer Geschäftsordnung, den Zusatzgegenstand 
"Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra 
Leone" in die Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen und ihn dem Fünften Ausschuss zuzuweisen. 

 Auf ihrer 70. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 beschloss 
die Generalversammlung auf Grund der im dritten Bericht des 
Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung23, den Zusatzge-
genstand "Internationale Begehung des Vesak-Tages" in die 
Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung aufzunehmen 
und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

 Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung 
auf Vorschlag des Generalsekretärs24, nachdem sie auf die ent-
sprechende Bestimmung der Regel 40 ihrer Geschäftsordnung 
verzichtet hatte, den Zusatzgegenstand "Finanzierung der 
Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor" in 
die Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men und ihn dem Fünften Ausschuss zuzuweisen. 

 Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloss die Generalver-
sammlung auf Vorschlag des Generalsekretärs25, die Behand-
lung des Tagesordnungspunkts 15 c) "Ernennung von fünf Mit-
gliedern des Internationalen Gerichtshofs" wieder aufzuneh-
men. 

54/403. Sitzungen von Nebenorganen während des Haupt-
teils der vierundfünfzigsten Tagung 

A 

 Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 14. September 1999 be-
schloss die Generalversammlung auf Empfehlung des Konfe-

 
21 Ebd., Ziffer 3. 
22 A/54/234. 
23 A/54/250/Add.2. 
24 A/54/236 und Add.1. 
25 A/54/624. 


